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Bankenkrise

Am 13. Juli 1931 kommt mit der Zahlungs​einstellung der Danat‑Bank eine allgemeine Bankenkrisis zum Ausbruch. Durch eine Notverordnung vom 12. Juli wird eine zwei​tägige Schließung der Banken und Sparkassen am 13. und 14. Juli 1931 bestimmt. Auch die Wertpapierbörsen werden ge​schlossen. Am 14. Juli werden durch eine weitere Durchfüh​rungsverordnung die Bankfeiertage als „Allgemeine Feiertage im Sinne der Wechselordnung und des Scheckgesetzes“ erklärt. Der Reicbsbankdiskontsatz wird auf 9 ½ Prozent erhöht. Am gleichen Tag kehrt Reichsbankpräsident Luther aus Basel zu​rück, wo die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich am 13. Juli beschlossen hat, den 100‑Millionen‑Dollar‑Kredit um drei Monate zu verlängern. Die Bankkrisis greift jedoch schnell immer weiter um sich: Am 14. gerät die Berliner Spar​kasse durch Abhebungen vom Vortage in Höhe von 7 Millio​nen RM in Schwierigkeiten. Manche Banken unternehmen noch einen letzten Rettungsversuch: Die Allgemeine Deutsche Credit‑Anstalt vereinigt sich vorsorglich mit der Sächsischen Staatsbank und erhält damit wie diese zunächst eine staatliche Garantie. Später übernimmt das Reich 300 Millionen Vor​zugsaktien der Dresdner Bank, die sich ebenfalls schon am 12. Juli – kurz nach der Darmstädter Bank, freilich in gerin​gerem Maße als diese – in Liquiditätsbeengung und über​durchschnittlichen Verlustgefahren befunden hat. Auch die J. F. Schröder‑Bank in Bremen hat mittlerweile ihre Schalter geschlossen. Am 7. August sieht sich dann die Landesbank der Rheinprovinz infolge großer kurzfristiger Kommunalauslei​hungen gezwungen, ihre Tätigkeit einzustellen. Die Bank​feiertage vom 13. und 14. Juli lassen im Volk das Gerücht entstehen, der Staatsbankrott sei erklärt worden. Nach der Wiedereröffnung der Banken droht ein Ansturm auf die Bankschalter. Die Reichsregierung ist bemüht, diese Gefahr abzuwenden.
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